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Eigenbedarfskündigung durch eGbR zu Gunsten eines 
Gesellschafters zulässig

Eine rechtsfähige Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (eGbR) kann wegen Eigen-
bedarf eines Gesellschafters kündigen, 
so urteile das Landgericht Bochum mit 
Datum vom 12. September 2025 (Az. 10 
S 41/25). Die Kündigung ist dann wirk-
sam, wenn der geltend gemachte Ei-
genbedarf den Anforderungen des § 573 
Abs. 3 Satz 1 BGB genügt.

In dem zugrunde liegenden Sachverhalt 
bewohnte der Mieter seit vielen Jahren 
gemeinsam mit seiner Ehefrau eine rund 
100 m² große Wohnung mit Garage. Die 
Immobilie wurde ursprünglich von einer 
GbR erworben. Die GbR ist inzwischen 
als eingetragene GbR (eGbR) registriert. 
Die eGbR kündigte das Mietverhält-
nis wegen Eigenbedarfs eines Gesell-
schafters. Dieser benötigte eine eigene 
Wohnung auf Grund von familiären Um-

ständen. Der Mieter widersprach der 
Kündigung unter Hinweis auf fehlende 
Aktivlegitimation der eGbR. Das Land-
gericht entschied dabei, dass eine Aktiv-
legitimation der Vermieterin vorliegt. Die 
Eintragung der bisherigen GbR als eGbR 
habe die Identität der Vermieterin nicht 
gendert. Der vorgeschriebene Namens-
zusatz nach § 707 a Abs. 2 BGB diene 
allein der Publizität. Die Rechtsfähigkeit 
und Registereintragung der eGbR führe 
nach derzeit geltendem Recht nicht zu 
einer mitvertraglich relevanten Entkop-
pelung zwischen Gesellschaft und Ge-
sellschaftern. Bei einer kleinen, familiär 
geprägten Wohnhaus GbR seien Zweck 
und Struktur vergleichbar. Nach persön-
licher Anhörung der Gesellschafter sei 
der Eigennutzungswunsch ernsthaft 
und nachvollziehbar dargelegt worden.


